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Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Bebauungsplan Nr. 232, 1. Änderung 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Bereich  A46/Hühnergraben/Giesenheide für den Bereich Hilden - Nord 
 
 
Zu der og. Planungsmaßnahme äußere ich mich wie folgt: 
 
 
Aus Sicht des Umweltamtes: 
 
1. Untere Wasserbehörde: 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht werden keine weiteren Anregungen vorgebracht. Der Abstand der 
Baugrenzen zum Hühnerbach erscheint ausreichend. 
 
2. Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
Im Rahmen einer Ortsbesichtigung am 02.08.2012 wurde festgestellt, dass sich in dem Gewerbe-
gebiet Wohnhäuser befinden. Die Wohnhäuser wurden in dem Lärmgutachten 120411-3 BSI-G gy 
110598 vom 06.05. 2012 nicht berücksichtigt. Um gesunde Wohnverhältnisse zu gewähren, sind 
dort die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet einzuhalten. 
 
Aus der Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes bestehen gegen das Bauleitverfahren 
keine Bedenken, wenn die Wohnhäuser bei der Berechnung der Geräuschemissionskontingente in 
dem Lärmgutachten berücksichtigt werden. 
 

 
3. Untere Bodenschutzbehörde: 
 
3.1 Allgemeiner Bodenschutz 

Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Anregungen vorgebracht. 
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Bitte geben Sie bei jeder 
Antwort das Aktenzeichen an. 
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3.2 Altlasten 

Für das Plangebiet liegen keine Erkenntnisse, Hinweise oder Verdachtsmomente zu Altlasten, 
schädlichen Bodenveränderungen sowie dadurch bedingten Beeinträchtigungen vor, so dass 
diesbezüglich keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht werden. 
 
 
Aus Sicht des Amtes für Wirtschaftsförderung und Planung: 
 
1. Untere Landschaftsbehörde: 
 
Landschaftsplan:  
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder Landschafts-
schutzgebiete werden auch nicht überplant. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- Fachausschuss 
sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  
 
 
Auszug aus dem Landschaftsplan: 

 
 

Umweltprüfung/Artenschutz: 
Der Begründung des Bebauungsplanes soll ein Umweltbericht mit durchgeführter Umweltprüfung 
(UP) beigefügt werden, in dem die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen beschrie-
ben und bewertet werden. Folgende Anregung wird hierzu gemacht:  
Der Umweltbericht sollte eine artenschutzfachlich qualifizierte Aussage über das Plangebiet bein-
halten. Die Aussage in der Planbegründung (Punkt 5.2.4), dass „das Vorkommen planungsrele-
vanter Tierarten im Plangebiet nicht bekannt“ ist, reicht nicht aus. Hierzu muss eine gesicherte 
Aussage getroffen werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Artenschutz als eigenständige Vorschrift neben 
der Eingriffsregelung steht und keinem baurechtlichen Abwägungsvorbehalt gem. § 1 Abs. 7 
BauGB unterliegt, sondern im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens bzw. der 
Planrealisierung zwingend zu beachten ist, um die Rechtssicherheit der Planung im weiteren Ver-
lauf des Verfahrens sicherzustellen.  
 
Eingriffsregelung:  
Die Planung bedingt keine über das bestehende Baurecht hinaus gehenden neuen Eingriffe in 
Natur und Landschaft.  
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Hinweis zu der Pflanzliste in den textlichen Festsetzungen: 
 
In der Liste „Sträucher“ muss es statt Körnelkirsche Kornelkirsche und statt Carylus Corylus hei-
ßen. 
 

 
2. Planungsrecht: 
 
Im Regionalplan des Regierungsbezirkes Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan 1999) liegt das 
Plangebiet innerhalb eines „Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB)“. 
 
Die 24. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Hilden aus dem Jahr 2001 weist das gesamte 
Plangebiet als Gewerbegebiet (GE) aus. Die erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 weist 
das Plangebiet weiterhin als  GE-Gebiet aus. 
 
Gegen die erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 werden keine Anregungen oder Beden-
ken vorgebracht.  
  
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Zellin 
 
 
 










